
Für eine Stadtbesichtigung
aus juristischem Blickwinkel
ist London ganz besonders ge-
eignet, davon ist die bekann-
te Sachbuchautorin Barbara
Sternthal überzeugt. Sie hat
nach ihrem im vergangenen
Jahr erschienenen Venedig-
Guide für Juristen, „Dogen,
Diebe, Delinquenten“, nun mit
„Themse, Tod und Tower“
 einen London-Führer für
 Juristen mit einem Faible für
Geschichte und Geschichten
verfasst.

Darin macht sich die Auto-
rin kreuz und quer durch den
sprichwörtlichen Londoner

Nebel auf die Suche nach den
Spuren des Rechts im Stadt-
bild und in der Stadt geschich-
te. 

Das Ergebnis ist eine Fülle
interessanter Erkenntnisse, so
zum Beispiel darüber, warum
Londons Polizisten als Bob-
bies bezeichnet werden. Zu-
dem verrät das Buch, wo sich
die alten Londoner Hinrich-
tungsstätten befanden, wie
Scotland Yard zu seinem Na-
men kam und was es mit den
„Inns of Court“ auf sich hat.

■ Verlag Manz, 24 €, ISBN:
978-3-214-00501-6
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W
er in der Krise in ein Unterneh-
men investiert, sollte sich gegen
unliebsame Überraschungen ab-
sichern. Krisenszenarien gibt es

bekanntlich viele – das Spektrum reicht von
Ertragseinbrüchen bis zur finanziellen Krise.
Häufig reichen kurz- oder mittelfristige Über-
brückungsmaßnahmen von Eigentümerseite
(Patronatserklärungen etc.) ohne Zuführung
zusätzlichen Kapitals nicht aus, um ein Un-
ternehmen nachhaltig zu sanieren. 

Kapitalerhöhung. Wenn Banken nicht mehr
finanzieren und die bestehenden Eigentümer
kein neues Kapital zuschießen, kommt für eine
Kapitalgesellschaft in der Krise eigentlich nur
mehr der Einstieg eines Investors mittels Ka-
pitalerhöhung gegen Anteilsgewährung oder
als stiller Gesellschafter infrage. Ein Invest-

ment als stiller Gesell-
schafter kann aus Investo-
rensicht gewünscht sein,
wenn an der Substanz des
Unternehmens partizipiert
werden soll, ohne nach au-
ßen in Erscheinung zu tre-
ten. Daneben gibt es häu-
fig steuerliche Überlegun-
gen, ein fremdkapitalähn-
liches Investment zu kre-
ieren. Der Regelfall eines
Equity-Investments ist al-
lerdings der Einstieg des
Investors mittels Kapital-
erhöhung. Gerade in der
Krise eines Unternehmens
ist aus Sicht des Investors
aber Vorsicht geboten. 

Bewertung. Die Bewertung des Unterneh-
mens ist Voraussetzung für die Berechnung
der Höhe des Investments (Nominalbetrag
plus Agio). Eine moderate Bewertung kann
dazu führen, dass sich bereits bestehende Ge-
sellschafter, die zu einer höheren Bewertung
eingestiegen sind, benachteiligt fühlen. Die-
se könnten als „lästige“ Gesellschafter die
Durchführung der Kapitalerhöhung er-
schweren. Die Rechtsform der GmbH er-
möglicht es nicht, der Geschäftsführung ein
genehmigtes Kapital für künftige Kapitaler-
höhungen einzuräumen. Daher funktioniert
eine Kapitalerhöhung bei der GmbH nur dann
reibungslos, wenn neben der erforderlichen
Beschlussmehrheit die „lästigen“ Gesell-
schafter auf ihr Bezugsrecht und Rechtsmit-
tel gegen Kapitalerhöhungen verzichten. 

Gesellschaften in der Krise nützen häufig die
Überziehungsrahmen auf ihren Konten aus.
Einem Investor ist aber dringend anzuraten,
den Kapitalerhöhungsbetrag keinesfalls auf
ein Konto mit Negativ-Saldo einzuzahlen. 

Überzogenes Konto. Das Firmenbuchgericht
könnte in diesem Fall mit dem Argument, der
Erhöhungsbetrag stehe nicht zur freien Ver-
fügung, der Geschäftsführung die Eintragung
der Kapitalerhöhung verweigern. Was die Ka-
pitalerhöhungszahlungen an Gläubiger betrifft,
so mögen diese zwar wirtschaftlich sinnvoll
erscheinen, die Mittel sollten aber jedenfalls
auf das Gesellschaftskonto zur freien Verfü-
gung der Geschäftsführung gezahlt werden,
da der Investor ansonsten die Nichteintragung
der Kapitalerhöhung riskiert. Insbesondere für
Investoren aus dem angelsächsischen und asia-
tischen Raum ist schwer verständlich, dass die
Gesellschafterstellung erst mit zeitlichem Ab-
stand zur Zahlung des Erhöhungsbetrages er-
langt wird. Das resultiert aus der allenfalls ab-
zuwartenden Bezugsfrist und dem Eintra-
gungsverfahren beim Firmenbuch.

Gerade bei Kapitalerhöhungen zeigt sich ein
Defizit der GmbH: Bei einer AG kann die HV
dem Vorstand ein genehmigtes Kapital für wei-
tere Kapitalerhöhungen einräumen. 

Wahl der richtigen Rechtsform. Bei der GmbH
ist das nicht möglich. Wenn „lästige“ Gesell-
schafter in der GmbH weder auf ihr Bezugs-
recht noch auf Rechtsmittel verzichten, ver-
bleibt die Unsicherheit für den Investor, ob das
Investment zur Gesellschafterstellung sowie
zum gewünschten Beteiligungsausmaß führt.
Gerade in der Krise der Gesellschaft kann aber
die Umwandlung einer GmbH in eine AG schei-
tern. Aus Sicht eines Unternehmens, das für
Investoren attraktiv bleiben möchte, empfiehlt
sich, von Beginn an die richtige Rechtsform
und Struktur einer allfälligen Mitarbeiterbe-
teiligung zu wählen. Für mehrmalige Finan-
zierungsrunden sticht die AG die GmbH aus.
Bleibt man der GmbH treu, haben sich für Mit-
arbeiterbeteiligungen „Phantom Stocks“, die
Mitarbeiter an der Substanzsteigerung des Un-
ternehmens partizipieren lassen, ohne den Ge-
sellschafterkreis zu erhöhen, bewährt.
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BUCHTIPP Ein spannender London-Reiseführer für Juristen

Bobbies, Tower und Scotland Yard

Ein besonderer Stadtführer:
„Themse, Tod und Tower“

Der Österreichische Rechts-
anwaltskammertag (ÖRAK)
hat seinen jährlichen Wahr-
nehmungsbericht erstellt, in
dem Erfahrungen der Rechts-
anwälte im Umgang mit der
Justiz beinhaltet sind. Einige
der zentralen Kritikpunkte: 
● Die Beschränkung des öf-
fentlichen Gerichtsbetriebs
und des Parteienverkehrs in
manchen Bundesländern auf
wenige Wochenstunden be-
wertet die Anwaltskammer
angesichts des schwindenden
Vertrauens der Bevölkerung
in die Justiz als „kontrapro-
duktiv“. 

● Weiters gab es 2011 zahl-
reiche Beschwerden über
verweigerte oder erschwerte
Akteneinsicht, insbesondere
in Asylverfahren, aber auch
in Strafverfahren.
● Die Abschaffung der
 sogenannten „verhandlungs-
freien Zeit“ während der Ur-
laubszeit im Sommer und
über Weihnachten hat in der
Praxis zu den befürchteten
Problemen geführt. Die
Rechtsanwaltskammer for-
dert daher die Rücknahme
der Maßnahme.
● Die Rechtsanwälte waren
im Beobachtungszeitraum

mit 193 Gesetzesentwürfen
und Verordnungen konfron-
tiert. Da die Begutachtungs-
fristen immer kürzer werden,
sei „eine detaillierte Unter-
suchung der Gesetzesent-
würfe nur schwer möglich“.

ÖRAK-Präsident Rupert
Wolff hat kürzlich mit seinem
Amtsantritt die „Initiative Jus-
tiz“ ins Leben gerufen. Dabei
sollen Richter, Staatsanwälte,
Rechtspfleger, Rechtsanwäl-
te, Notare und Justizministe-
rium gemeinsam einen Mas-
terplan erarbeiten, um das
Vertrauen in die Justiz wie-
der herzustellen. (am)
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